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1. Rechtsgrundlage 

Der G-BA sieht in § 9 Absatz 2a seiner Geschäftsordnung (GO) eine Verfahrensregelung zur 
Reaktion auf regionale Beschränkungskonzepte vor: Hat eine Gebietskörperschaft oder eine 
andere nach dem Infektionsschutzgesetz zuständige Behörde ein auf regional hohe Neuinfek-
tionszahlen reagierendes Beschränkungskonzept erlassen, kann der G-BA von Amts wegen 
oder auf Antrag des für die betroffene Gebietskörperschaft zuständigen Landes, der Unpartei-
ischen, der Trägerorganisationen oder der anerkannten Patientenorganisationen in Abhängig-
keit von der Art des epidemischen Ausbruchsgeschehens zur Eindämmung und Bewältigung 
der Infektionen oder zum Schutz der Einrichtungen der Krankenversorgung vor Überlastung 
notwendige und erforderliche Ausnahmen von seinen Rechtsnormen zulassen. Diese Ausnah-
men sind räumlich begrenzt und zeitlich befristet, ihr Inhalt und Umfang bestimmt sich nach 
den konkreten örtlichen Gegebenheiten. Die Beschlussfassung kann im schriftlichen Verfah-
ren erfolgen. 

Mit Beschluss vom 17. September 2020 „COVID-19-Epidemie – Grundlagenbeschluss zur Er-
möglichung befristeter regionaler Ausnahmeregelungen sowie Verlängerung und Anpassung 
bundesweiter Sonderregelungen zur Genehmigung von Krankentransporten und der Gel-
tungsdauer von Heilmittelverordnungen“ (Grundlagenbeschluss) hat der G-BA in folgenden 
Richtlinien die nachfolgenden Ausnahmeregelungen verankert, die bei Vorliegen der Voraus-
setzungen gemäß § 9 Absatz 2a GO zur Reaktion auf regionale Beschränkungskonzepte in 
Kraft gesetzt werden können:  

Richtlinien Sonderregelungen  

- über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege 
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und Absatz 7 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)  

Häusliche Krankenpflege-Richtlinie 

§ 9 Absatz 1 HKP-RL 

- zur Verordnung von spezialisierter ambulanter Pallia-
tivversorgung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 
SGB V 

Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-Richtlinie 

§ 9 Absatz 1 SAPV-RL 

- über die Durchführung von Soziotherapie in der ver-
tragsärztlichen Versorgung nach § 92 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 6 SGB V 

Soziotherapie-Richtlinie 

§ 10 Absatz 1 ST-RL 

- über die Verordnung von Hilfsmitteln in der vertrags-
ärztlichen Versorgung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 SGB V 

Hilfsmittel-Richtlinie 

§ 11a Absatz 1 HilfsM-RL 

- über die Verordnung von Heilmitteln in der vertrags-
ärztlichen Versorgung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 SGB V 

Heilmittel-Richtlinie 

§ 2a Absatz 1 HeilM-RL 
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Richtlinien Sonderregelungen  

- über die Verordnung von Heilmitteln in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung nach § 92 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 6 SGB V 

Heilmittel-Richtlinie Zahnärzte 

§ 2a Absatz 1 HeilM-RL ZÄ 

- über die Verordnung von Krankenfahrten, Kranken-
transportleistungen und Rettungsfahrten nach § 92 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 SGB V  

Krankentransport-Richtlinie 

§ 11 Absatz 1 KT-RL 

- über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die 
Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung 
nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V 

Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie 

§ 8 Absatz 1 AU-RL 

Damit die Ausnahmeregelungen für bestimmte Regionen Geltung erlangen, bedarf es jeweils 
einer gesonderten Beschlussfassung des G-BA zur Festlegung der räumlichen Begrenzung 
und zeitlichen Befristung der Anwendung der Ausnahmeregelungen. Dieses zweistufige Ver-
fahren – Verankerung eines Grundlagenbeschlusses in den betroffenen Richtlinien und ge-
sonderte Beschlussfassung für jeweils betroffene Regionen – ermöglicht es, zielgenau und 
schnell in Abstimmung mit den örtlichen Verantwortungsträgern auf regional begrenzte dra-
matische Entwicklungen des Infektionsgeschehens zu reagieren. Eine Ausweitung der Aus-
nahmeregelungen auch auf größere Gebiete (einzelnes Bundesland, mehrere Bundesländer, 
gesamtes Bundesgebiet) ist in Abhängigkeit von den Beschränkungskonzepten flexibel mög-
lich, ohne in den jeweiligen Richtlinien erneute Änderungen vornehmen zu müssen. 

Der G-BA hat am 15.10.2020 die Verlängerung der Gültigkeit seines Beschlusses zum Vorlie-
gen besonderer Umstände gemäß § 9 Absatz 2 Satz 4 GO bis zur Aufhebung der Feststellung 
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gemäß § 5 Absatz 1 des Infektionsschutz-
gesetzes durch den Deutschen Bundestag beschlossen. Aufgrund der besonderen Versor-
gungsbedarfe besteht eine besondere Eilbedürftigkeit der vorgesehenen Entscheidung gemäß 
§ 9 Absatz 2 Satz 6 1. Halbsatz der Geschäftsordnung. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Ausnahmebeschlüsse nach § 9 Absatz 2a GO setzen auf hohe Neuinfektionszahlen reagie-
rende Beschränkungskonzepte voraus, die in Abhängigkeit von dem jeweiligen Landesrecht 
auf regionaler Ebene oder auf Landesebene beschlossen werden. Nunmehr wird aufgrund der 
vorliegenden Beschränkungskonzepte eine Ausweitung der Ausnahmeregelungen auf die Ge-
biete aller Bundesländer für erforderlich gehalten: 

Ausgehend von den in den letzten Wochen insgesamt ansteigenden Infektionszahlen in weiten 
Teilen Deutschlands sowie den aktuell vorliegenden Inzidenzzahlen mit täglich steigender An-
zahl von Risikogebieten hat der G-BA die Beratung über die Aktivierung der durch den Grund-
lagenbeschluss vom 17. September 2020 in den einzelnen Richtlinien verankerten Ausnah-
meregelungen für alle Bundesländer, also das gesamte Bundesgebiet, eingeleitet. 
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Bund und Länder hatten sich bereits am 29. September 2020 darauf geeinigt, dass für Land-
kreise und kreisfreie Städte spätestens bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 
innerhalb der letzten sieben Tage ein Beschränkungskonzept aufgelegt wird. Diese Strategie 
wurde von Bund und Ländern mit Beschluss vom 14. Oktober 2020 bestätigt.  

Die Ausnahmeregelung wird zunächst befristet bis zum 31. Januar 2021. Sie umfasst die mit 
dem Grundlagenbeschluss vom 17. September 2020 in den Richtlinien verankerten Ausnah-
men, die dem Zweck der Eindämmung und Bewältigung von Infektionen bzw. dem Schutz der 
Einrichtungen der Krankenversorgung vor Überlastung in betroffenen Regionen dienen. Aus-
genommen hiervon ist die Sonderregelung nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 der KT-RL, wonach 
Krankentransporte von COVID-Erkrankten oder unter behördlich angeordneter Quarantäne 
stehenden Versicherten zur ambulanten Behandlung genehmigungsfrei sind. Diese gilt nach 
§ 11 Absatz 2 KT-RL mit dem Grundlagenbeschluss vom 17. September 2020 seit dem 1. Ok-
tober 2020 für das gesamte Bundesgebiet. Deshalb beschränkt sich im Bereich der KT-RL der 
vorliegende Beschluss auf die Aktivierung der Ausnahme nach § 11 Absatz 1 Nummer 2. Auch 
die Regelung nach § 8 Absatz 1 AU-RL zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit aufgrund tele-
fonischer Anamnese ist nicht Gegenstand des vorliegenden Beschlusses, da die diesbezügli-
che Sonderregelung (§ 8 Absatz 1a AU-RL) mit Beschluss vom 15. Oktober 2020 seit dem 
19. Oktober 2020 ebenfalls für das gesamte Bundesgebiet gilt. 

Unberührt bleibt die Möglichkeit des G-BA, im Falle einer Verschärfung der Krisensituation 
aufgrund einer zunehmenden Infektionsdynamik jederzeit kurzfristig über Erweiterungen der 
befristeten Ausnahmeregelung zu beraten. Hierfür wird der G-BA die Entwicklung der Situation 
weiterhin aufmerksam verfolgen und regelmäßig neu bewerten. 

Aufgrund des starken bundesweiten Anstiegs der COVID-19-Infektionszahlen und der sich 
schnell verschärfenden Krisensituation ist das Inkrafttreten der Regelung schon mit Wirkung 
vom 2. November 2020 erforderlich. Die Sonderregelungen werden damit bundesweit zeit-
gleich anwendbar mit den von der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder am 28. Oktober 2020 beschlossenen bundeseinheitlichen Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie. 

Um rasch reagieren zu können, wurde bei dieser gesonderten Beschlussfassung ein kurzfris-
tiges Stellungnahmeverfahren gemäß § 9 Absatz 2a Satz 3 GO des G-BA mit allen Bundes-
ländern durchgeführt. Ein umfassendes Stellungnahmeverfahren erfolgte bereits vor dem 
Grundlagenbeschluss vom 17. September 2020.   

Zudem wurde von einer Anhörung aufgrund der Dringlichkeit nach 1. Kapitel § 12 Absatz 2 
VerfO abgesehen. 

3. Die Patientenvertretung trägt die Beschlussunterlagen mit. Würdigung der 
Stellungnahmen 

Nach § 9 Absatz 2a Satz 3 2. Halbsatz GO wurde allen 16 Bundesländern am 21. Okto-
ber 2020 mit einer verkürzten Frist (21. Oktober bis 26. Oktober 2020) Gelegenheit zur schrift-
lichen Stellungnahme gegeben.  

Von den 16 Bundesländern haben sechs Bundesländer (Baden-Württemberg, Freistaat Bay-
ern, Freie Hansestadt Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) eine Stellung-
nahme eingereicht. Diese haben die bundesweite Anwendung der Sonderregelungen befür-
wortet. Auf der Grundlage der Stellungnahmen wurden die bisher dissenten Positionen zur 
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Befristung der Regelung sowie zum Inkrafttreten und damit der gesamte Beschlussentwurf 
konsentiert (siehe Abschnitt 6). 

Von einer Anhörung wurde aufgrund der Dringlichkeit nach 1. Kapitel § 12 Absatz 2 VerfO 
abgesehen.  

4. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informations-
pflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dementspre-
chend keine Bürokratiekosten. 

5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

15.10.2020 G-BA Beauftragung des UA VL mit der Vorbereitung eines Be-
schlusses über die bundesweite Aktivierung der Ausnahmere-
gelungen aus dem Grundlagenbeschluss vom 17. September 
2020 für das Plenum am 5. November 2020  

20.10.2020 UA VL Schriftliche Sprecherabstimmung zu einem Beschlussentwurf 
über die bundesweite Aktivierung der Ausnahmeregelungen 
und Beschluss über Einleitung des Stellungnahmeverfahrens 

21.10.2020  Einleitung des Stellungnahmeverfahrens mit den Bundeslän-
dern 

28.10.2020 UA VL Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen und anschlie-
ßende Weiterleitung des Beschlussvorschlags an das Plenum 

30.10.2020 G-BA Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren zur Ermöglichung 
befristeter bundeseinheitlicher Ausnahmeregelungen  

30.10.2020  Kenntnisgabe an das BMG 

06.11.2020  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

02.11.2020  Inkrafttreten 
 

Berlin, den 30. Oktober 2020 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 
Die Volltexte zur Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens sind als Anlage zu den Tra-
genden Gründen beigefügt. 

6.1 Einleitung des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens 
Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat in Delegation für das Plenum nach § 3 Ab-
satze 1 Satz 2 GO und 1. Kapitel § 10 Absatz 1 VerfO am 21. Oktober 2020 das Stellungnah-
meverfahren gemäß § 9 Absatz 2a Satz 3 2. Halbsatz GO vor seiner Entscheidung über die 
Zulassung befristeter bundeseinheitlicher Sonderregelungen zu Richtlinien über veranlasste 
Leistungen aufgrund aktueller Beschränkungskonzepte im Zusammenhang mit der COVID-
19-Epidemie eingeleitet. Den zur Stellungnahme berechtigten Bundesländern wurde am 21. 
Oktober 2020 Gelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu nehmen. Ihnen wurden anlässlich der 
Beschlussfassung des G-BA zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens neben dem Be-
schlussentwurf auch die Tragenden Gründe sowie eine Übersicht über die regionalen COVID-
Sonderregelungen nach § 9 Absatz 2a GO in Richtlinien des G-BA zu Veranlassten Leistun-
gen und zur Feststellung der Arbeitsunfähigkeit als Erläuterung übersandt. Die Stellungnah-
mefrist hierzu endete am 26. Oktober 2020. Die eingegangenen Stellungnahmen der Landes-
ministerien und Senatsverwaltungen der Bundesländer sowie entsprechende Eckdaten zum 
Eingang sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Stellungnahmeberechtigte Landesministerien und Senatsverwaltungen Eingang am 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 26.10.2020 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 26.10.2020 

Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 26.10.2020 

Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz 26.10.2020 

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz 
Freie Hansestadt Bremen 

26.10.2020 

Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 26.10.2020 

6.2 Mündliches Stellungnahmeverfahren 
Aufgrund der Dringlichkeit nach 1. Kapitel § 12 Absatz 2 VerfO wird von einer Anhörung ab-
gesehen. 
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6.3 Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren 
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6.4 Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren 
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6.5 Überblick über die regionalen COVID-Sonderregelungen nach § 9 Absatz 2a GO 
in den Richtlinien des G-BA zu Veranlassten Leistungen und Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit zum Stellungnahmeverfahren 
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6.6 Auswertung der schriftlich eingegangenen Stellungnahmen 

6.6.1 Beschlussübergreifende Stellungnahmen 

Lfd. 
Nr. 

Bundesland Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung  Beschluss- 
entwurf (BE) 

1.  Hessen Für das Land Hessen kann ich Ihnen mitteilen, dass die grundsätzliche Entscheidung des G-BA, erneut 
befristete Ausnahmeregelungen im Bereich „Veranlasste Leistungen“ beschließen zu wollen, sehr be-
grüßt wird. 

Kenntnisnahme keine Ände-
rung am BE 

2.  NRW Für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen teile ich Ihnen 
mit, dass dem vorliegenden Beschlussentwurf zugestimmt wird.  

Kenntnisnahme keine Ände-
rung am BE 

3.  Bayern Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege begrüßt ausdrücklich, dass der G-BA von 
Amts wegen diese Sonderregelungen geprüft hat und deren flächendeckende Anwendung u.a. für Bay-
ern zu beschließen beabsichtigt. Die COVID-19-Infektionszahlen sind innerhalb der letzten Wochen 
bundesweit und speziell auch in Bayern stark angestiegen, sodass aktuell in zahlreichen Gebietskör-
perschaften Bayerns der Inzidenzwert von über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb 
der letzten sieben Tage - zum Teil deutlich - überschritten wird und dort bereits regionale Beschränkun-
gen erlassen wurden, um auf diese negative Entwicklung angemessen zu reagieren. Vor diesem Hin-
tergrund hätte Bayern ansonsten eine eigene Antragstellung gemäß § 9 Abs. 2a. S. 1 der Geschäfts-
ordnung des G-BA beabsichtigt. Um die weitere Verbreitung des SARS-CoV-2 Virus bestmöglich ein-
zudämmen, hält das StMGP die vom G-BA hier vorgesehene umfassende Zulassung von Sonderrege-
lungen fachlich für zielführend und geboten. Durch eine Ausweitung der Ausnahmeregelungen auf die 
Gebiete aller Länder wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass das aktuelle Infektionsgesche-
hen volatil und insbesondere nicht mehr auf einzelne, klar abgrenzbare Regionen beschränkt ist. Eine 
Begrenzung von Ausnahmen auf bestimmte, besonders stark betroffene Gebietskörperschaften er-
scheint derzeit nicht praktikabel umsetzbar, da die sich täglich verändernden Infektionszahlen dann ein 
ständiges Nachsteuern erfordern würden. Wir bitten deshalb darum, die vorgesehenen, befristeten Son-
derregelungen flächendeckend auch für das Gebiet des Freistaats Bayern zu beschließen. 

Kenntnisnahme keine Ände-
rung am BE 

4.  Rheinland-
Pfalz 

Aus Sicht der rheinland-pfälzischen Gesundheitsabteilung ist vor dem Hintergrund der aktuell stark an-
steigenden Infektionszahlen und der aktuellen bzw. noch bevorstehenden Herbst-/ Winterzeit eine Ver-
längerung der Ausnahmeregelungen als sinnvoll zu begrüßen. Auch die Ausweitung auf alle Bundes-
länder ist vor diesem Hintergrund sinnvoll. Der mit den Ausnahmeregelungen bezweckte Schutz lässt 
sich mit einer Ausweitung auf alle Bundesländer eher bzw. besser erreichen. Die Regelungen dienen 

Kenntnisnahme keine Ände-
rung am BE 
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Lfd. 
Nr. 

Bundesland Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung  Beschluss- 
entwurf (BE) 

"zur Eindämmung und Bewältigung der Infektionen und zum Schutz der Einrichtungen der Krankenver-
sorgung vor Überlastung" - diesem Ziel kann man mit bundeseinheitlich möglichen Ausnahmeregelun-
gen am besten gerecht werden. […] Zielgerichtete und räumlich und / oder zeitlich befristete Regelun-
gen für betroffenen Gebiete können einen großen Mehrwert bei der Bekämpfung der Pandemie leisten. 
Die Regelungen dienen zum Teil auch der Entbürokratisierung, was vor dem Hintergrund des aktuellen 
Geschehens ebenfalls zu begrüßen ist. 

5.  Bremen Aufgrund der aktuellen Entwicklung an infizierten COVID-19-Patientenlnnen wird der Beschlussentwurf 
zur Zulassung befristeter bundesweiter Sonderregelungen der Richtlinien über veranlasste Leistungen 
ausdrücklich begrüßt. Durch diese Sonderregelung werden die niedergelassenen Vertragsarzte deut-
lich entlastet und können die freiwerdenden Kapazitäten besser entsprechend der aktuellen regionalen 
Versorgungsituation nutzen. Zudem unterstutzen die geplanten Sonderregelungen die Maßnahmen der 
Länder bei der Umsetzung von Beschränkungsverboten und Maßnahmen zur Kontaktreduktion. 

Kenntnisnahme keine Ände-
rung am BE 

6.  Baden-Würt-
temberg  

BW kann im Ergebnis dem Beschlussentwurf zustimmen. Kenntnisnahme keine Ände-
rung am BE 

6.6.2 Zeitraum der Befristung 

Lfd. 
Nr. 

Bundesland Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung  Beschluss- 
entwurf (BE) 

7.  Hessen Wir sprechen uns (wie DKG, GKV-SV und PatV) für eine Befristung bis zum 31.01.2021 aus. Die KBV schließt sich einer Be-
fristung der Sonderreglungen 
bis 31.01.2021 an. 

Anpassung 
am BE 

8.  NRW Gegen keinen der beiden Vorschläge zur Befristung der Sonderregelung bestehen Bedenken. Kenntnisnahme keine Anpas-
sung am BE 

9.  Bayern Darüber hinaus regen wir an, unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung des Infektionsgesche-
hens eine gegebenenfalls erforderliche Verlängerung des geplanten Beschlusses sowie des Beschlus-
ses vom 15. Oktober zur Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie mit Wirkung über den 31. Dezember 2020 hinaus 
zu prüfen. 

Ein Austausch über eine Ver-
längerung der Sonderregelun-
gen ist für Ende November 
2020 geplant.  

keine Anpas-
sung am BE 
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Lfd. 
Nr. 

Bundesland Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung  Beschluss- 
entwurf (BE) 

10.  Rheinland-
Pfalz 

Aufgrund der weiterhin unbestimmten Lage ist eine befristete Ausnahmeregelung weiterhin erforderlich 
und zielführend. Die Ausnahmeregelungen sollten zumindest bis zum 31.01.2021 (Positionierung von 
GKV-SV, PatV und DKG) - mit Verlängerungsoption je nach Infektionsgeschehen - zugelassen werden. 

siehe lfd. Nummer 7  

11.  Bremen Mit Blick auf die steigende Zahl an Neuinfektionen und der anstehenden jährlichen Grippewelle, spricht 
sich Bremen dafür aus, die Ausnahmeregelung zunächst bis zum 31. Januar 2021 zu befristen. 

siehe lfd. Nummer 7  

12.  Baden-Würt-
temberg 

Zur Befristung der Erleichterungen: Auch wenn die Argumentation der KBV nachvollziehbar ist (Befris-
tung bis 31.12.2020, damit Gleichlauf mit der G-BA-Beschlussfassung zu AU-Bescheinigungen befristet 
bis 31.12.2020), sollten das Signal und die Erleichterungen bis zum 31.1.2021 laufen (so auch GKV-
SV und PatV). BW schließt sich der Auffassung GKV-SV/PatV an. 

siehe lfd. Nummer 7  

6.6.3 Inkrafttreten 

Lfd. 
Nr. 

Bundesland Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung  Beschluss- 
entwurf (BE) 

13.  Hessen Bei einem Inkrafttreten der Ausnahmeregelungen nicht vor dem 9.11.2020 würden nach dem Vorschlag 
der KBV keine zwei Monate verbleiben, und dies noch mitten in der Wintersaison. Hier spricht viel für 
die größere Planungssicherheit und Wirkungsdauer. Ein ggf. geringerer Verwaltungsaufwand, auf den 
die KBV sich beruft, sollte in der aktuellen Lage nicht ausschlaggebend sein. Zum Inkrafttreten plädieren 
wir für die schnellstmögliche Lösung, die jedoch gleichzeitig auch für Rechtssicherheit sorgen sollte. 

GKV-SV, KZBV, PatV und 
DKG schließen sich der Posi-
tion der KBV an, ein Inkrafttre-
ten der Sonderregelungen zum 
9. November 2020 vorzuse-
hen. 

Anpassung 
am BE 

14.  Baden-Würt-
temberg 

Zum Inkrafttreten: Hinsichtlich des Inkrafttretens kann der KBV ebenfalls zugestimmt werden; diese 
Erleichterungen sollten der ambulanten Versorgung so bald wie möglich bereitgestellt werden, also zum 
9.11.2020 und nicht erst mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger zu einem späteren Zeitpunkt. 
BW schließt sich dem Vorschlag der KBV an. 

siehe lfd. Nummer 13  
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6.7 Volltexte der eingegangenen Stellungnahmen 
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